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NGG sichert höhere Entgelte, Tarifbindung
und Schutzregelungen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach intensiven Verhandlungen haben sich eure NGG
und Arbeitgeber auf einen Überleitungstarifvertrag
verständigt. Damit kehrt Backkultur (ehemals
Bäckerbub) zum 01.06.2026 wieder vollständig in den
Flächentarifvertrag der Brot- und Backwarenindustrie
Baden-Württemberg zurück. Das ist ein gemeinsamer
Erfolg, und unseren vielen NGG-Mitgliedern bei
Backkultur zu verdanken!

Das bedeutet konkret ab 01.06.2026:
✅ Wieder vollständige Tarifbindung an die Brot- und
Backwarenindustrie Baden-Württemberg (u. a.
Entgelttarifvertrag, Manteltarifvertrag usw.)
✅ Sofortige Entgeltsteigerungen für alle Beschäftigte   
✅ Ab Juni 2026 zwischen + 3,4 % und + 4,14 % 
✅ Weitere Tariferhöhung um + 0,9 % ab Januar 2027
✅ Laufzeit des Flächentarifvertrags bis 28.02.2027

Tarifabschluss: Mehr Geld und
zurück in den Flächentarifvertrag!

Stuttgart, 08. Juni 2026

Beispiel für betroffene Beschäftigte (von TG 3 in LG 4):

Durch die Tariferhöhung ab 01.06.2026 steigt das
Flächenentgelt auf 3.103,22 € brutto (LG 4) monatlich.
Die Besitzstandszulage beträgt dann: 
291,98 € brutto monatlich.
Das monatliche Gesamtentgelt steigt für die betroffenen
Beschäftigten (TG 3 in LG 4) auf:
➡️ 3.395,20 € brutto monatlich.

Entgelttarif 2026 - Wir bei Backkultur

Dieser Abschluss ist das Ergebnis eurer
Solidarität und eurer gemeinsamen Stärke. 
Bei Fragen meldet euch in eurer NGG-Region!

Wichtige Schutzregelungen für die bisherigen
TG-3-Beschäftigten:
Besonders intensiv wurde über Beschäftigte diskutiert,
die seit 2024 aus der damaligen TG 4 in die TG 3
höhergruppiert wurden. Die Arbeitgeber werden die
Eingruppierungen gemeinsam mit dem Betriebsrat auf
Richtigkeit prüfen und ggf. einige in die LG 4 der Fläche
zurückführen. Eure NGG konnte für betroffene
Beschäftigte wichtige Schutzregelungen durchsetzen:

Die Differenz zwischen bisherigem Entgelt und neuer
Flächentarifgruppe wird als anrechenbare tarifliche
Besitzstandszulage abgesichert. Auf zukünftige
Tariflohnerhöhungen wird dieser Besitzstand jeweils in
Höhe von 50 % bis zu seiner vollständigen
Abschmelzung angerechnet. 
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